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u n tersuch t werden , und das g·esch ieh t  am besten <lurch Einbez iehung von Wi nkel
messu ngen (hier durch rechtwinkeligen Anschluß) .  

2.  P r ü f u n g e i n e s  G r e n z p u n k t e s a u f s e i n e R i c h t i g k e i t a l s  
A n b i n d u n g s p u n k t. 

. Was vorhin über Häuser gesagt wurde , gilt  n atürlich i m  Wesen auch hier. 
Nur werden noch einige Besonderheiten zu beachten sein. 

Es wäre z .  B.  der Anbin depunkt P zu mltersuchen. Vorerst mißt m an sich 
die Breite des Weges bei P, u .  zw. senkrecht  auf die Wegrichtung. Dies ist  

n otwendig, weil die m eisten Wege' i n  der l\fappe breiter sind als in  der Natur, 
weil seinerzei t ohne Rücksich t ·darau f, daß all enfalls vorhandene Ränder von den 
anstoßenden Besi tzern benützt wurden, diese Rän der zum Wege geschlagen 
wurden. Dann sin d  ·w ege in der Natur oft so schmal,  daß kaum der Fuhrmann 
neben dem Wagen gehen kann, wohingegen bei der Einm essting imm er eine 
gewisse n o twen d ige Breit e  (2·  5 - 3  111) angenommen werden muß . 

F!g. 1 6. 

Die von manchen Geometern geübte Gepfl ogenhei t, die Mitte der Geleise 
als Wegmit te  anzu nehmen,  hal te i ch i m  allgemeinen n icht  tür gut. Wege können 
n ämlich auch einseitig schmäler geworden sein,  u n d  so wird oft schon der Augen
schein leh ren , an welcher Sei t e  eine Verengung (z. B. durch Einackerung) statt-
gefunden hat. (Schl uß .fo lgt .)  

Zu .„ Reformvorschläge" 
i n  Nr. 2 der „österreichischen Zeitschrift tar Vermessungswesen" vom 

1 .  Februar 1912. 
Von H. Lieber, k. k. Obergeometer in Leibnitz. 

Die Notwen digkei t einer Vereinfachun g im Evid en zhaltungsdienste in den 
Verm essungsbezirken wird gewiß allseits zugegeben ; ist doch _der 

.
schriftliche 

Teil der Agenden im Laufe der l etzten Jahre so umfangreich geworden , daß für 
geodätische Arbeiten nur der kleinere Jahreszeitraum verfügbar ist, soll im $"roßen 
und ganzen die Arbeitsaurgabe ihren rechtzeitigen Abschluß finden. 
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Reformvorschläge werden i n  ih rer G esam th eit  zwar m ehrfach divergiere11 , 
d o ch dürften einzelne Punkte so zwecknüißig veral lgemeinert werden können, um 
als Grun dl a.ge zur Vereinfachu ng als ausführbar zn gel ten und dadurch mit  Aus

sich t au f Erfolg in  Betracht ko mmen zu kö nnten. Es liegt daher im In teresse d er 
Allgem einheit, daß von recht vielen Seiten u n d  womöglich aus j edem K ronlan de 
Vorschfage veröffeu tlich t werden , dam i t  der Zentralleitung der G eneral direktion 
des Grundsteuerkatasters beachtenswerte Daten zukommen, u m  davon das Beste 

u n d  Zweckdienllchste verarbeiten zu können . 
. M i t  Rücksicht a u f  d ie  vielseitige u n d große Inanspruchnahm e des Vermes

sungsbeamten seitens der In teressenten behufs sachgemäßer Informierung in d er 

Kanzlei wie in den Gemeinden reich t  die dermalige
· 

Besetzung der einzelnen Ver
messungsbezirke, welche zwei und mehrere Gerichtsb ezirke u m fassen, nich t aus. 
Währen d im Stan dorte den Interessen ten des betreffenden Bezirksgerichtssprengels 
alle Vorteil e  einer Intervention zu Gebote stehen,  sind die anderen Gerichtsbezirke 
mehrfach im Nachtei l .  

Bei gleichen Verpflich tungen verlangt der Besitzer auch gleich e  Rechte an 
den Beamten u n d  so begehrt er au ch für seinen Gerichtsbezirk den Vermessungs· 
beam ten sin ngemäß im unmi ttelbaren Anschluß an das Grundbuch. 

Österreich hat n ach dem l etzten Ausweis . 962 Bezirksgerichte 

und . . . . . . . . . . 5 1 3  Vermessungsbezirke, 
daher u m  . . . . . . 449 zu wenig, um j edem 

Bezirksgerichte ein e  Evi d enzhaltung des Gru n dsteuerkatasters beizuordnen. 
In groben Umrissen wären die Agenden dann folgen de : 

I n  jeder Woche wäre ein Tag als Amts tag zu bestimmen,  der m i t  j enem 
des Bezirksgerichtes zusammenfäll t .  

Die  Evidenzhaltungsmappe ist  z u g l e i c h die Grundbuchsm appe. (Muster l . ) 
Die zu Lokalerhebungen gesammelten Anm eldungen - Amtsvormerke -

bi lden die  Grundlage eines Reiseplan es,  der so verfaßt sein m üßte,  d aß die Be
wegungsfreiheit in den an einzelne bestimmte Tage gebundenen Gemeinden noch 
genügend Zeit inn erhalb eines i\fonates freiläßt, u m  dringende Grundteilungen, 
gerichtliche Interventionen u .  s .  w .  vollführen zu können.  

J e d e  Vermessung wird auf einem besonderen Manuale ersichtlich gemach t ,  
nach welchem der Amtsvormerk ausgefül l t  und von d e n  Parteien gefertigt wird.  

Die Indikationsskizze \\iird wie bisher am Felde mit  Blei richtiggestell t .  N ach 
dem Eintreffen in dem Standorte werden die Manualien einer Katastralgemein d e  
postnummernweise i n  der l\lappe mit  Blei kartiert, d i e  Flächen berechnet u n d  

d e r  Amtsvormerk ergänzt. 
Der Amtsvormerk u n d  das dazugehörige Manuale werden dem Grundbuchs

beamten übergeben , welcher das Lustrum verfaßt u n d  sodann beide Aktenstücke 
d em Grundbuchsrichter zur Beschlußfassung überreicht .  - D erselbe Vorgang ist 
bei Lan dtafel-Einlagen, wozu zum Amtsvormerk noch eine Oleate käme. 

Nach dem Rücklangen vollzieht der Grundbuchsbeamte den Beschluß im 
Grundbuche, der Vermessungsbeamte im Änderungsausweis II und leitet gebühren
pflichtige Akte an das Steu eramt zur Einsicht u n d  Vidierung. (Muster 2 .) 



307 

Die l\fanual ien und die Amtsvormerke werden in einem Nr-Faszikel be im 
Gnm dbuchsamtc au fbewahrt. 

D i e  G er ichtsbeschlüsse über ganze Besitzübertragungen ,  ganze Parzel len 

werden dem Steueramte (Gebührenbemessungsamt) übermittelt, welches dieselben 
nach der fortlaufenden Tagebuchzahl in den Änderungsausweis I eintragen Hißt, 

sofort <las bezügliche Steueroperat zu berichtigen anordnet, ohne die Endsumme 
in dem Besitzbogen abzuschließen. (Muster 3 . )  

Nach Einlangen der letzten G rundbuchsbeschlüsse eines Jahres werden der 
Änderungsausw

'
eis I und der mittlerweile vom Vermessungsbeamten überreichte 

Änderungsausweis. II abgeschlossen, dem Grun dbuchsbeamten nach und nach zur 

Kontrolle über sämtliche Beschlüsse übergeben, nach deren Überprüfung mit dem 
Grundbuche dieselben rückstellt und nun wird beim Steueramt das Grundsteuer
operat gemeindewt:ise abgeschlossen, das Hauptbuch und die statistischen Aus
weise angelegt. Die Differenz des Hauptbuches mit dem des Vorjahres ist glei ch 
der im Änderungsausweis II erscheinenden ; zur weiteren Kontrolle ist das Parzellen
protokoll vorhanden . 

Der Evidenzhaltungsbeamte übernimmt zur Lokalerhebung für den Haus
kataster die lnkatastrierung und die · Reassumierung, welche Resultate monatlich 
der k. k. Bezirkshauptmannschaft (Steuerabteilung) übersendet werden könnten. 

Der Vermessungsbeamte könnte dann  tatsächlich sein Augenmerk mehr auf 
die Verbesserung und Reambul ierung der :Mappe verwenden. 

Für eine eingehendere punktweise Besprechung wäre später Gelegenhei t, 
dies nachzutragen. 

Mögen daher recht viele den vom Kollegen Herrn F. G o e t h e  angeregten 
Gedanken verwirklichen helfen. 

Antrag auf Abänderung*) 
des G esetzentwurfes bezüglich der Parzel l ierungsvorschriften , resp. des Evi denz
haltungsgesetzes vom 23. Mai 1 883, R . -G.-BI. Nr. 82 (Beilage Nr. 532 zum 

stenogr. Protokolle der XXI. Session des Abgeordnetenhauses). 

Artikel 1. 
a) Der erste Absatz des Artikels 1 ist mit dem Zusatze anzunehmen, daß 

die mit  der Verwaltung des öffentlichen Bauwesens betrauten Staats- und auto
nomen Behörden zur Ausfertigung der Teilungspläne nur dann befugt werden 
sollen, wenn bei diesen Behörden ein absolvierter Geodät mit Staatsprüfung und 
nachgewiesener Vorpraxis angestell t  ist. 

b) Der zweite Absatz des Artikels 1, laut welchem die Berechtigung zur 
Anfertigung der Teilungspläne auch an andere, nicht namhaft gemachte Ämter 
und Behörden erteilt werden soll und zu deren Ausfertigung in der Form einer 

*) Indem dieser Artikel unverändert zum Abdruck gebracht wird, kann die Redaktion nicht 

umhin, zu erklären, daß sie an manchen Stellen den Ansichten des Autors nicht beizupflichten vermag. 
Die Redaktion. 


